
 

Stand: 2023/24 für das Schuljahr 2024/25 Seite 1 von 1 

Staatliches Schulamt für den Landkreis 
und die Stadt Kassel

Information 
zu den Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung für Schülerinnen und 
Schüler mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung (BzBgE)
In den "Bildungsgängen zur Berufsvorbereitung für Schülerinnen und Schülern mit Förderschwerpunkt 
geistige Entwicklung (BZBgE)" bereiten wir Jugendliche mit dem Förderschwerpunkt geistige Entwicklung auf 
eine Ausbildung auf dem ersten oder zweiten Arbeitsmarkt vor. Mit einer individuellen Begleitung und

Unterstützung eröffnen wir den Jugendlichen hierfür deutlich verbesserte Chancen mit berufsorientierten und 

praxisnahen Inhalten.  

Zugangs- 
voraus-
setzungen 

In die Stufe 10 der BzBgE können Schülerinnen und Schüler aufgenommen werden, die

- den Förderschwerpunkt geistige Entwicklung seit mind. zwei Jahren vor Aufnahme
in die Lerngruppe haben,

- der verlängerten Vollzeitschulpflicht (§ 59 III HSchG) unterliegen und mindestens
das 9. Schuljahr in einer allgemeinbildenden Schule besucht haben,

- kooperativ oder inklusiv beschult wurden, über Ausnahmen entscheidet das
Schulamt.

- aus Intensivklassen oder InteA kommen, wenn durch einen Förderausschuss und
der damit zugrundeliegenden förderdiagnostischen Stellungnahme der
Förderschwerpunkt geistige Entwicklung festgestellt wurde. In diesem Fall wird
von der Vorgabe eines bereits seit zwei Schuljahren bestehenden Anspruchs auf
sonderpädagogische Förderung abgewichen.

Unterricht Der Unterricht umfasst Pflicht- und Wahlpflichtunterricht in folgendem Stundenumfang: 

Fach Stufe 10 Stufe 11/12
Deutsch 4 - 6 3
Mathematik 4 - 6 3
Englisch 0 - 4 0
Religion/Ethik 1 1*
Politik 1 1*
Sport 2 2 

Beruflicher Unterricht / Praktikum 14 18
4 2 - 3

Summe 30 30 

Abschluss/ 
Ziel 

Ziel der Stufe 10:
Berufliche Orientierung der Jugendlichen und allgemeine Grundbildung im zieldifferenzierten 
Unterricht. Möglichkeiten zur individuellen Förderung und Entwicklung individueller 
Perspektiven.

Ziel der Stufe 11/12:
Erwerb betriebstechnischer Erfahrungen durch Langzeitpraktika im ersten und zweiten 
Arbeitsmarkt an drei Tagen in der Woche. Weitere Vertiefung der allgemeinen Kenntnisse. 
Übergang in eine Ausbildung auf den ersten oder zweiten Arbeitsmarkt.

Die Anmeldung erfolgt über die abgebende Schule bis zum 15. Februar.

Die drei Stufen umfassen jeweils ein 
Schuljahr. Der Unterricht wird durch ein Team 
aus Berufsschul- und Förderschullehrkraft 
erteilt. Der Unterricht erfolgt zieldifferent 
anhand der individuellen Voraussetzungen 
der Schülerinnen und Schüler.

In Stufe 10 sind betriebliche Praktika im 
Umfang von mind. vier Wochen vorgesehen.

In Stufe 11 und 12 sind die Schülerinnen und 
Schüler an drei Tagen in der Woche im 
Praktikum

* Der Unterricht findet epochal in jeweils
einem Halbjahr statt.

Wahlpflichtunterricht 




